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Finchen: Diese gesetzliche Grundlage gibt es und es gibt auch hierzu schon ein
höchstrichterliches Urteil:

Zitat
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Teilzeitbeschäftigte Beamte haben einen Anspruch darauf, nicht über ihre Teilzeitquote
hinaus zur Dienstleistung herangezogen zu werden. Deshalb dürfen teilzeitbeschäftigte
Lehrer in der Summe ihrer Tätigkeiten (Unterricht, Vor- und Nachbereitung des
Unterrichts, Teilnahme an Schulkonferenzen etc., aber auch Funktionstätigkeiten, d.h.
nicht unmittelbar unterrichtsbezogene schulische Verwaltungsaufgaben, wie z.B. die
Leitung der Schulbibliothek) nur entsprechend ihrer Teilzeitquote zur Dienstleistung
herangezogen werden.

Wenn euer Personalrat nicht den Mut hat eurer Schulleitung Kontra zu geben, geh eine Stufe
höher (Bezirkspersonalrat/Gewerkschaft) oder wenn du es selbst regeln möchtest auf dem
Dienstweg ans Schulamt, bzw. die Bezirksregierung.
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